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Niederschrift 

über die 7. öffentliche Sitzung des Ortsausschusses Füchtorf (2014-2020) am 31.08.2015 in 
der Gaststätte "Artkamp", Füchtorf, Tie 4, 48336 Sassenberg 

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Am. Franz-Josef Linnemann 

die Mitglieder des Ortsausschusses 

Finke, Thorsten -sachk. Bürger- 
Freiherr von Ketteler, Friedrich-Carl  
Greiwe, Markus  
Krützkamp, Gregor -sachk. Bürger- 
Pries, Matthias  
Schöne, Dirk  
Büdenbender, Jens -sachk. Bürger- 
Hölscher, Klaus -sachk. Bürger- 
Querdel, Michael -sachk. Bürger- 
Wienker, Bernhard -sachk. Bürger als Vertr. f. Am. Heseker- 
Freiwald, Klaudius  
Hartmann-Niemerg, Georg -sachk. Bürger- 

als Gast/als Gäste 

Pries, Wilhelm -sachk. Bürger- 
Schöne, Christian -sachk. Bürger- 
Westhoff, Alfons  
Holz, Peter  
Ostholt, Reinhard -sachk. Bürger- 
Krampe, Kay -sachk. Bürger- 

von der Verwaltung 

Uphoff, Josef Bürgermeister  
Schlotmann, Theodor  
Tewes, Martin  

 

Der Vorsitzende eröffnet die erste Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause um 
19:00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung form- und fristgerecht geladen wurde. Der Ortsausschuss ist beschlussfähig. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden darauf hingewiesen, dass zum 
Tagesordnungspunkt 3 § 24 GO NRW zur Wiederaufnahme der Beratungen einschlägig sei. 
Bgm. Uphoff betont hierzu, dass es sich bei der Erarbeitung der heutigen Tagesordnung um 
einen Übertragungsfehler handele.  
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Öffentlicher Teil 

 1. Bericht des Bürgermeisters 
 

 1.1. Biogasanlage Schlingmann, Laerer Straße 14 a in Füchtorf 
 
Bgm. Uphoff berichtet zur Erweiterung der Biogasanlage gem. Verfügung der 
Bezirksregierung Münster vom 30.06.2015 und betont, dass die elektrische 
Leistung durch die Erweiterung der Anlage auch weiterhin bei 370 kW verbleibe. 
Die Erweiterung erfolge, um eine größere Flexibilität der Anlage zu erreichen. 
Darüber hinaus sei die Errichtung einer Maschinenhalle geplant. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 

 2. Erweiterung des Kindergartens "Blauland" in Füchtorf 
-Vorstellung der Planung- 
 
Bgm. Uphoff berichtet, dass in der Sitzung des Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- 
und Schulausschusses am 25.11.2014 die Verwaltung über die 
Kindergartensituation für das Kindergartenjahr 2014/2015 berichtet habe. Auf das 
Angebotsdefizit von Kita-Plätzen in Füchtorf wird von Bgm. Uphoff dezidiert 
eingegangen. Erläutert wird von ihm, dass die Baumaßnahme gleichzeitig das 
Angebot von U3-Plätzen von bislang sieben auf 16 Betreuungsplätze steigern 
könne bei einer Investivförderung von 162.000,00 €. Die heutige Vorstellung der 
Planung diene der Vorbereitung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2016. In der 
kommenden Sitzung des Infrastrukturausschusses am 03.09.2015 werde darüber 
hinaus die Vorstellung der Baumaßnahme durch Herrn Architekt Theo Altefrohne, 
Warendorf, erfolgen, welcher am heutigen Termin leider nicht teilnehmen könne. 
 
Von Herrn Schlotmann wird nun dezidiert auf die Baumaßnahme, die Zufahrts- 
und Stellplatzsituation sowie den Verbleib der Außenanlagen anhand von 
vorbereitetem Kartenmaterial eingegangen. Einzelfragen aus dem Ausschuss 
werden beantwortet. Die Baukosten betragen rd. 267.000,00 €.  
 
Der Ausschuss ist der einhelligen Meinung, die vorgestellte Planung voll inhaltlich 
zu unterstützen.  
 
Einstimmiger Beschluss: 

  
„Dem Infrastrukturausschuss wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Die Erweiterung des Kindergartens ‚Blauland‘ in Füchtorf erfolgt auf der 
Grundlage der Planungsgesellschaft Altefrohne vom August 2015. 
 
Gem. Ziffer 2.2.3 des Beschlusses des Rates vom 16.12.2004 wird die 
Maßnahme in der Durchführung vorbehaltlich der Beschlussfassung des 
Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschusses über die Errichtung 
der U3-Plätze beschlossen. 
 
Bei Durchführung der Erweiterungsmaßnahme sind im Haushaltsplan 2016 
die Mittel zu veranschlagen.“ 
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 3. Bauleitplanung der Gemeinde Glandorf 
-7. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von 
Sonderbauflächen für Windenergieanlagen- 
--Antrag gem. § 24 GO NRW zur Wiederaufnahme der Beratungen-- 
 
Der Vorsitzende geht zunächst auf den planerischen Werdegang der 7. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Glandorf ein und betont, 
dass die Offenlegungsfrist mit Ablauf des 15.07.2015 geendet habe. 
Grundsätzlich wird vom Vorsitzenden weiter angemerkt, dass er dem Antrag 
gem. § 24 GO NRW des Herrn Ferdinand Freiherr von Korff, Füchtorf, nicht 
entsprechen könne. Hierzu werden von ihm kritische Anmerkungen gemacht im 
Hinblick auf die bestehende Beschlusslage des Rates der Stadt Sassenberg. 
 
Bgm. Uphoff führt hierzu aus, dass der Antrag von Korff aus sachlichen 
Erwägungen zur Tagesordnung gestellt worden sei. Dem Ortsausschuss sei es 
unbenommen, in die Diskussion hinsichtlich einer weiteren bzw. ergänzenden 
Stellungnahme einzusteigen. In diesem Zusammenhang wird vom Vorsitzenden 
darauf hingewiesen, dass die Einwendungsfrist abgelaufen sei. Die 
Stellungnahme der Stadt Sassenberg gem. Beschluss des Rates vom 
23.06.2015 sei ausschlaggebend. 
 
Von Herrn Hartmann-Niemerg wird ausgeführt, dass er das neuerliche Gutachten 
von Korff nachvollziehen könne. Von Herrn Schöne wird ergänzt, dass das 
nunmehr vorliegende Gutachten einer planerischen Diskussion nicht 
entgegenstehe. Es könne in eine erneute Abwägung eingestiegen werden. 
Dieses wird vom Vorsitzenden kritisch kommentiert. Hingewiesen wird von ihm 
auch darauf, dass nicht allen Ausschussmitgliedern zur heutigen Sitzung das 
neuerliche Gutachten von Korff vorliege. 
 
Im Verlauf der weiteren Diskussion wird von verschiedenen 
Ausschussmitgliedern auch das Verfahren zum sachlichen Teilabschnitt Energie 
des Regionalplanes aufgegriffen. Auf die Abstandproblematik (800 m) wird 
hingewiesen.  
 
Nach längerer Diskussion ergeht bei sieben Ja-Stimme, vier Nein-Stimmen und 
einer Enthaltung nachfolgender Beschluss: 

  
„Dem Infrastrukturausschuss wird empfohlen, nachfolgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag gem. § 24 GO NRW des Herrn Ferdinand Freiherr von Korff, 
Harkotten 2, 48336 Sassenberg zur 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Glandorf zur Ausweisung von 
Sonderbauflächen für Windenergieanlagen hinsichtlich der 
Wiederaufnahme der Beratungen wird entsprochen.“ 
 

An der Beratung und Beschlussfassung hat Am. von Ketteler nicht 
teilgenommen. 
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 4. Bebauungsplan "Gewerbegebiet Osteresch" - 2. Erweiterung 

-Antrag auf Zulässigkeit einer Nebenanlage auf dem Grundstück Osteresch 
12- 
 
Von der Verwaltung wird auf den Antrag des Grundstückseigentümers Osteresch 
12 in Füchtorf vom 10.06.2015/17.06.2015 auf Zulässigkeit eines Hühnerstalles 
mit Kaminholzlager im nordöstlichen Pflanzstreifen anhand von vorbereitetem 
Kartenmaterial dezidiert eingegangen. Hingewiesen wird darauf, dass bei der 
Gesamtgröße der beantragten Anlagen auf dem Grundstück Osteresch 12 ein 
Präzedenzfall geschaffen werden könne und das Gesamtkonzept der Ausgleichs- 
und Ersatzflächenbilanzierung ausgehöhlt werde. Hierzu werden nähere 
Erläuterungen auf Anfrage gegeben. 
 
Bei 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung ergeht nachfolgender Beschluss: 

  
„Dem Infrastrukturausschuss wird empfohlen, nachfolgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Antrag des Grundstückseigentümers Osteresch 12 in Füchtorf vom 
10.06.2015/17.06.2015 auf Zulässigkeit einer baulichen Anlage 
(Hühnerstall mit Kaminholzlager) in der im Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet 
Ostersch‘ – 2. Erweiterung - festgesetzten ‚Fläche zur Anpflanzung‘ wird 
abgelehnt, da die Fläche zur Anpflanzung hinsichtlich der Abgrenzung des 
Gewerbegebietes zur freien Landschaft hin im Rahmen der Auswirkungen 
der Planung sowie der Ausgleichs- und Ersatzverpflichtung zur 
Inanspruchnahme von Gewerbeflächen im Bebauungsplan festgeschrieben 
worden ist und durch die Aushöhlung dieser Festsetzung ein Präzedenzfall 
unterbunden werden soll.“ 

 
 5. Beantwortung von Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 
Von Herrn Schöne wird auf die Situation der Asylbewerber in Füchtorf 
eingegangen. Betont wird von Bgm. Uphoff hierzu, dass sich der Sozial-,  
Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss am 08.09.2015 eingehend mit 
dieser Thematik befasse. Hierzu werden von Bgm. Uphoff auf Anfragen aus dem 
Ausschuss nähere Erläuterungen insbesondere hinsichtlich der Belegung des 
Gebäudes Sensenstraße 10 sowie sozialer Konfliktpunkte gegeben. Der 
Vorsitzende betont abschließend die gute private Unterstützung auch im 
Ehrenamt.  
 
Auf die Frage vom Vorsitzenden nach der noch ausstehenden Bürgerinformation 
zur Breitbandversorgung in Füchtorf durch die RWE gemeinsam mit der Firma 
Vodafone wird von Bgm. Uphoff ein Überblick zur derzeitigen Situation und der 
beabsichtigten Aufschaltung der Breitbandversorgung im Jahre 2016 gegeben. 
Bgm. Uphoff führt hierzu aus, dass der offizielle Spatenstich zwischenzeitlich 
erfolgt sei. Mit der RWE bzw. der Firma Vodafone werde kurzfristig 
verwaltungsseitig Kontakt aufgenommen zur anstehenden Bürgerinformation. 
 
Abschließend wird von Herrn Hartmann-Niemerg angefragt, ob der 
Vorwahlbereich 02583 in Füchtorf (Bauerschaften Twillingen und Subbern) über 
Sassenberg im Rahmen der Breitbandversorgung angeschlossen werde. Diese 
wird von Bgm. Uphoff bejaht. 
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 6. Beantwortung von Anfragen von Zuhörern 
 
Von Herr Ferdinand Freiherr von Korff und  Herrn Wilhelm Buddenkotte wird die 
Thematik der Sonderbauflächen für Windenergieanlagen der Gemeinde Glandorf 
und der Antrag von Korff zur Wiederaufnahme der Beratungen thematisiert.  

 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung mit einem 
Dank an alle um 20:05 Uhr.  

 

 
Sassenberg, 31.08.2015       Anlg.: - 

 

 

 

 
Franz-Josef Linnemann Martin Tewes 

Vorsitzender Schriftführer 
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